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Ehemalige Kriegsgefangene, die nach
ihr er Gefangenschaft nach Ost-
deutschland zurückehrten, sollen eine
einmalige Entschädigung erhalten.

Die Entschädigung wird den etwa
12.000 noch lebenden ostdeutschen
Kriegsheimkehrern zu Gute kommen.
Bisher hatten nur Kriegsgefangene, die
nach dem 2. Weltkrieg aus der
Gefangenschaft nach Westdeutschland
zurückkehrten, Entschädigung erhalten.

Betroffene müssen ihren ständigen
Wohnsitz in der Bundesrepublik haben
und dürfen bisher noch keine Leistungen
nach dem Kriegsfolgenentschädigungs-
gesetz erhalten haben. Als Nachweis gilt
der Entlassungsschein. Ist der nicht mehr
aufzufinden, reichen eidesstattliche

Das Sozialamt informiert:

Entschädigung für Kriegsgefangene
Versicherungen und zwei Zeugenaus-
sagen. 

Es ist eine nach Rückkehrjahr gestaffelte
Entschädigung vorgesehen:

Rückkehrjahr 1947/1948 =    500 Euro
1949/1950 = 1.000 Euro
ab 1951     = 1.500 Euro.

Anträge auf Entschädigung können erst
ab 2009 gestellt werden.

Zuständig wird voraussichtlich das
Bundesverwaltungsamt sein. Die genau-
en Zuständigkeiten und organisatori-
schen Abläufe der Antragstellung und
Auszahlung werden erst im Laufe des
Jahres 2008 veröffentlicht.

Der erste Bernburger Stadtelternrat seit
der Wiedervereinigung konstituierte sich
am 10. März, in der 2. Grundschule
„Johann Wolfgang von Goethe“.
Vertreter aus allen im Stadtgebiet
Bernburg gelegenen Schulen waren
durch das städtische Schulamt dazu ein-
geladen worden. Nach Einschätzung der
Elternvertreter hat die Zusammenarbeit
unter dem Dach eines Stadtelternrates an
Bedeutung gewonnen.  Hat bisher der
Kreiselternrat des Altkreises Bernburg
auch die Interessen der Eltern aus allen

Stadtelternrat Bernburg gegründet
Elternver tr eter aller Bernburger Schulen wählten Vorstand

Bernburger Schulen vertreten können, so
sind jetzt „nur noch“ vier Elternvertreter
aus Schulen der Stadt Bernburg Mitglied
im neuen Kreiselternrat des
Salzlandkreises.
Wie der neu gewählte Vorsitzende des
Stadtelternrates und Mitglied des
Kreiselternrates Andreas Fräßdorf
(Gymnasium Carolinum) meint, ist unter
diesen Voraussetzungen eine effiziente
Arbeit als Elternvertreter kaum möglich.
Nur durch eine enge Zusammenarbeit
der Eltern im Stadtgebiet könnten aktuel-

le Probleme auf die Tagesordnung
gebracht werden. Der Stadtelternrat sieht
sich selbst als Partner der Schulen und
der Schulverwaltung und nimmt das
Angebot zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit an. „Wir nennen uns
zwar Elternvertreter, aber letztendlich
vertreten wir die Interessen unserer
Kinder. In diesem Punkt haben wir mit
der Stadt das gleiche Anliegen.“, so der
Vorsitzende.
Stellvertretender Vorsitzender des neu
gewählten fünfköpfigen Vorstands ist
Heiko Strube (Sekundarschule Süd-Ost),
als Beisitzer wurden Simone Franck
(Lernbehindertenschule „Otto Dorn“),
Petra Steidl (Sekundarschule Talstadt)
und Uwe Fein (Sekundarschule „Hein-
rich Heine“ gewählt.
Kontakt:
Stadtelternrat Bernburg
Andreas Fräßdorf
Bärstraße 5, 06406 Bernburg (Saale)
E-Mail: fraessdorf@sachsen-anhalt.net

Ausblick:

5. Böllerschützentreffen 
im Fuhnetal

vom 16. bis 18. Mai, siehe Seite 14

5. Deutsche
Meisterschaften der

Sportspielmannszüge
vom 20. bis 22. Juni, siehe Seite 14
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 08.04., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 215.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. (0 34 71) 6 59 - 4 25 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:

Sitzungskalender
April 2008

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 03.04., Ratssaal

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 15.04., Ratssaal

Planungs- u. Umweltausschuss:
Dienstag, 22.04., Sitzungsraum/Rath. II

Hauptausschuss:
Donnerstag, 24.04., Ratssaal

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Amtsblatt erscheint
am 30. April 2008
Redaktionsschluss: 

17. April 2008

ist täglich
von 08:00
bis 18:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark
(April und September)
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bekanntgabe derabschließenden Beschlüsse des 
Hauptausschusses derStadt Bernburg (Saale) vom 14.02.2008

Nichtöffentlicher Teil:
Verkauf eines Grundstücks in
Bernburg (Saale), Beschl.-Nr. 671/08
Auf der Grundlage des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes verkauft die Stadt
Bernburg (Saale) das Grundstück Flur 3,
Flurstück 2/4. Abstimmung:8 Ja-St.

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit den zugehörigen Anlagen liegen im Stadtratsbüro der Stadt Bernburg (Saale),
Schloßgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Erwerb eines Grundstücks, 
Beschl.-Nr. 673/08
Die Stadt Bernburg (Saale) beauftragt
die SALEG, das Grundstück Flur 41,
Flurstück 9 mit 3.179 qm, zum ermittel-
ten Verkehrswert zu erwerben. 
Abstimmung:8 Ja-Stimmen

Verkauf eines Hauses, 
Beschl.-Nr. 680/08
Der Hauptausschuss der Stadt Bernburg
(Saale) beschließt den Verkauf einer
noch zu vermessenden Teilfläche von ca.
530 qm eines Grundstückes in der
Ilberstedter Straße in Bernburg (Saale),
Gemarkung Bernburg (Saale), Flur 66,
Flurstück 13. Abstimmung:8 Ja-St.

Stadt Bernburg (Saale),
Stadtplanungsamt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 62 mit
dem Kennwort: „Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West an

der A 14, Baufeld III“ nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der vom Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in der Sitzung am 28. Februar
2008 gebilligte und zur Auslegung
bestimmte Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 62 mit dem Kennwort: „Gewerbe-
und Industriegebiet Bernburg-West an
der A 14, Baufeld III“ und der Entwurf
der Begründung dazu liegen vom

14. April 2008 bis 16. Mai 2008

in der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Rathaus II, Schloßstraße 11,
Stadtplanungsamt, Zimmer 127, 
während folgender Zeiten

Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr,
Di 14:00 bis 18:00 Uhr,
Do 14:00 bis 16:00 Uhr,

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Die Begründung zum Bebauungs-
planentwurf enthält neben Beikarten den
vollständigen Umweltbericht, in dem
nach der Anlage zum Baugesetzbuch die
aufgrund der Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerte-
ten Belange des Umweltschutzes darge-
legt sind.

Während der Auslegungsfrist können
von jedermann Anregungen zu dem
Entwurf schriftlich oder während der
genannten Zeiten zur Niederschrift vor-
gebracht werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberück-

sichtigt bleiben können.

Ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzuläs-
sig, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht
werden können.

Bernburg (Saale), 04. März 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. (03 45) 6 93 25 55
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Informationen zu Ausschreibungen 

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet auch
unter

www.ausschreibungs-abc.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne/Ziethe“
Grönaer Weg 6
06408 Peißen

Graben- und Gewässerschau 2008

Der Unterhaltungsverband (UHV)
„Westliche Fuhne/Ziethe“ hat sein
Verbandsgebiet in sechs Schaubezirke
eingeteilt. Die Abgrenzung ist in der bei-
liegenden Anlage (siehe Karte) ersicht-
lich.

Zuzüglich der Schaubeauftragten wer-
den das Amt für Flurneuordnung, die
zuständigen Naturschutz- und unteren

Wasserbehörden der Landkreise und der
Landesbetrieb für Hochwasserschutz-
und Wasserwirtschaft eingeladen.

Der Termin für den Schaubezirk 4 (Stadt
Bernburg (Saale)/Aderstedt, Gemeinde
Gröna) ist am

28. April 2008, 09:00 Uhr,
Geschäftsstelle UHV,

Grönaer Weg 6,
06408 Peißen

und wird gegen 15:00 Uhr beendet sein.

Peißen, 10. März 2008

gez. H e n d r i c h
Geschäftsführer

Anlage:

Pfingstferien
vom 13. bis 23. Mai

Notruf über die Kr eiseinsatzleitstelle(Tag und Nacht):112
- Gefahrenabwehr, Krankentransporteetc.: (0 39 25) 29 90 40;

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung- 37 57 21;

Störungen d. Vers. m. Gas, Strom, Fernwärme - 32 16 16.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Hauptsatzung derStadt Bernburg (Saale)
Aufgrund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Nr. 1
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568) in der
Fassung der letzten Änderung vom
14.02.2008 (GVBl. LSAS. 40), hat der
Stadtrat in seiner Sitzung vom 28.
Februar 2008 folgende Satzung be-
schlossen:

I. Abschnitt
BENENNUNG

VON HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name, Bezeichnung

(1) 1Die Gemeinde führt die

Bezeichnung „Stadt“. 2Die Stadt führt
den Namen „Bernburg (Saale)“.

(2) 1Zur Stadt gehört die Ortschaft

Aderstedt. 2Das Gebiet der Ortschaft
umfasst das Gemarkungsgebiet der bis-
herigen Gemeinde Aderstedt.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen der Stadt Bernburg
(Saale) zeigt: 

„In Silber eine rote Burg mit schwarz
gefugter Zinnenmauer, offener
Rundbogentoröffnung sowie zwei
gezinnten Türmen mit golden beknauf-
ten blauen Spitzdächern und je drei (2:1)
schwarzen Fensteröffnungen, die untere
Öffnung rund. In der Toröffnung ein
Wappenschild: gespalten, vorn in Silber
ein roter Adler am Spalt, hinten von
Schwarz und Gold neunmal geteilt,
schräg belegt mit einem grünen
Rautenkranz. Zwischen den Türmen auf
den Mauerzinnen ein rot gefütterter sil-
berner Spangenhelm - die Spangen gol-
den - mit goldener Krone; die
Helmdecken rechts rot/silber, links
schwarz/golden. Aus der Krone aufstei-
gend zwei bekleidete übereck von
Schwarz und Gold quadrierte, sich kreu-
zende Menschenarme, in den Händen
grüne Pfauenfedern.“

(2) Die Flagge der Stadt Bernburg
(Saale) zeigt die Farben schwarz/gelb,

gestreift mit Stadtwappen.

(3) 1Die Stadt führt ein
Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung
beigefügten Dienstsiegelabdruck ent-

spricht. 2Die Umschrift lautet „Stadt
Bernburg (Saale)“. 

II. Abschnitt
ORGANE

§ 3
Stadtrat

(1) Die Vertretungskörperschaft der
Stadt führt die Bezeichnung „Stadtrat“.

(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder
führen die Bezeichnung „Stadtrat“.

(3) 1Der Stadtrat wählt für die
Dauer der Wahlperiode einen
Vorsitzenden und beruft zwei

Stellvertreter. 2Das Vorschlagsrecht für
die Benennung der Stellvertreter haben
die Fraktionen, die nicht den
Vorsitzenden stellen, in der Reihenfolge

ihrer Stärke. 3Bei gleicher
Fraktionsstärke entscheidet das vom
Vorsitzenden zu ziehende Los.

(4) Die Stellvertreter führen nach
der Reihenfolge der Vertretungsbefugnis
die Bezeichnung 1. und 2. stellvertreten-
der Vorsitzender des Stadtrates.

(5) 1Der Vorsitzende kann abge-

wählt werden. 2Eine Nachwahl hat

unverzüglich stattzufinden. 3Die
Stellvertreter können abberufen werden.
4Eine Neuberufung hat unverzüglich zu
erfolgen.

§ 4
Ausschüsse des Stadtrates

(1) 1Der Stadtrat bildet zur
Erfüllung seiner Aufgaben folgende
ständige Ausschüsse:
- Hauptausschuss,
- Bau- und Sanierungsausschuss,
- Haushalts- und Finanzausschuss,
- Planungs- und Umweltausschuss,
- Jugend- und Sozialausschuss,
- Schul-, Kultur- und Sportausschuss.

2Die ständigen Ausschüsse bestehen aus
9 Stadträten, mit Ausnahme des

Hauptausschusses. 3Der Oberbürger-
meister ist stimmberechtigt soweit er den

Ausschüssen vorsitzt. 4In allen anderen
Ausschüssen wirkt der Oberbür-
germeister mit beratender Stimme mit.

(2) Der Stadtrat kann zur Erfüllung
bestimmter Aufgaben zeitweilige bera-
tende Ausschüsse bilden. 

(3) 1Beschließender Ausschuss im
Sinne des § 47 Abs. 1 GO LSAist der

Hauptausschuss. 2Im beschließenden
Ausschuss wirken nur Stadtrats-
mitglieder mit. 

(4) 1In die ständigen beratenden
Ausschüsse werden widerruflich 8 sach-
kundige Einwohner mit beratender

Stimme berufen. 2Die Ausschussvorsitze
werden den Fraktionen im Stadtrat in der
Reihenfolge der Höchstzahlen nach d'
Hondt zugeteilt. Näheres bestimmt die
Geschäftsordnung.

(5) 1Der Hauptausschuss besteht
aus 8 Stadträten und dem
Oberbürgermeister als Vorsitzenden.
2Aus der Mitte der Ausschussmitglieder
wird ein Stellvertreter bestimmt.

3Der Ausschuss entscheidet abschlie-
ßend über:
1. die Ernennung, Einstellung und
Entlassung der Beamten des gehobenen
Dienstes sowie der Beschäftigten in ver-
gleichbaren Entgeltgruppen (E9 bis E13
TVöD) im Einvernehmen mit dem
Oberbürgermeister; das Gleiche gilt für
die nicht nur vorübergehende Übertra-
gung einer anders bewerteten Tätigkeit
bei einem Beschäftigten sowie die Fest-
setzung des Entgeltes, sofern kein
Anspruch auf Grund eines Tarifvertrages
besteht,

2. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 7 GO LSA
über die Verfügung über Gemeinde-
vermögen, Veräußerung oder Belastung
von Grundstücken, Schenkungen und
Darlehen der Stadt, die eine Wertgrenze
von 150.000 EUR nicht übersteigen,
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3. den Erwerb von Vermögen, die
eine Wertgrenze von 150.000 EUR nicht
übersteigen,

4. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 13 GO
LSA über Verträge der Stadt mit
Mitgliedern des Stadtrates oder sonsti-
gen Mitgliedern von Ausschüssen bis zu
einer Wertgrenze von 10.000 EUR,

5. Auftragsvergaben bis zu einer
Wertgrenze von 150.000,00 EUR, die
nicht als Geschäft der laufenden
Verwaltung gem. § 16 Absatz 4 Satz 2
Pkt. 3.1. zu betrachten sind und aus-
nahmsweise in der sitzungsfreien Zeit
des Stadtrates (Sommerpause) über
Auftragsvergaben in unbeschränkter
Höhe, wenn der Stadtrat die
Entscheidung bezogen auf den konkre-
ten Einzelfall zuvor übertragen hat,

6. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 10 GO
LSA über die Aufnahme von Krediten,
Übernahme von Bürgschaften, Ab-
schluss von Gewährverträgen, Bestel-
lung sonstiger Sicherheiten sowie wirt-
schaftlich gleichzuachtende Rechts-
geschäfte, die eine Wertgrenze von
150.000 EUR nicht überschreiten,

7. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 16 GO
LSA über den Abschluss von
Vergleichen, die eine Wertgrenze von
150.000 EUR nicht überschreiten,

8. die Gewährung einer Zu-
wendung an Dritte gemäß einer vom
Stadtrat beschlossenen Förderrichtlinie,
die nicht als Geschäft der laufenden
Verwaltung gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2
Punkt 2 zu betrachten ist. Hiervon aus-
genommen ist die Entscheidung über Sa-
nierungsfördermittel.

9. das Technische Ausbaupro-
gramm im Bereich Tiefbau.

4Der Hauptausschuss ist weiterhin
zuständig für die Vorberatung von
Angelegenheiten, deren Entscheidung
durch Gesetz (§ 44 Abs. 3 GO LSA)
dem Stadtrat vorbehalten sind und die
nicht in die Zuständigkeit eines anderen
Ausschusses fallen. 

(6) 1/4 aller Mitglieder des
beschließenden Ausschusses können
dem Stadtrat eine Angelegenheit zur
Beschlussfassung unterbreiten.

(7) Die vom beschließenden
Ausschuss gefassten Beschlüsse werden

in der nächsten Sitzung des Stadtrates
bekannt gegeben.

(8) 1Vorsitzender der folgenden
Ausschüsse ist ein Stadtrat: 
- Bau- und Sanierungsausschuss,
- Haushalts- und Finanzausschuss,
- Planungs- und Umweltausschuss,
- Jugend- und Sozialausschuss,
- Schul-, Kultur- und Sportausschuss.

2Die Stellvertreter der Vorsitzenden wer-
den von den Ausschussmitgliedern aus

deren Mitte bestimmt. 3Zur ersten
Ausschusssitzung lädt der Ober-
bürgermeister ein.

§ 5
Geschäftsordnung

(1) Das Verfahren im Stadtrat und
in den Ausschüssen wird durch eine vom
Stadtrat zu beschließende Geschäfts-
ordnung geregelt. 

(2) Die Zuständigkeiten der ständi-
gen beratenden Ausschüsse werden in
einer Zuständigkeitsordnung geregelt,
welche als Anlage zur Geschäftsordnung
ergeht.

§ 6
Oberbürgermeister

(1) Der Stadtrat entscheidet über
die Zulässigkeit der für die Wahl zum
Oberbürgermeister eingegangenen
Bewerbungen auf der Grundlage der gel-
tenden Vorschriften der Gemeinde-
ordnung und des Kommunalwahl-
gesetzes.

(2) 1Der Oberbürgermeister ist
zuständig für die Ernennung, Einstellung
und Entlassung der Beamten des einfa-
chen und mittleren Dienstes sowie der
Beschäftigten in vergleichbaren Ent-
geltgruppen (E1 bis E8 TVöD); das
Gleiche gilt für die nicht nur vorüberge-
hende Übertragung einer anders bewer-
teten Tätigkeit bei einem Beschäftigten
sowie die Festsetzung des Entgeltes,
sofern kein Anspruch auf Grund eines
Tarifvertrages besteht.

2Er ist weiterhin zuständig für
Honorarverträge soweit sie kurzfristig (2
Monate oder 50 Tage pro Jahr) sind bzw.
eine geringfügige Beschäftigung begrün-
den und Verträge für Beschäftigungen
nach SGB II/III (ABM-Kräfte, Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigungen).

(3) 1Der Oberbürgermeister leitet

die Stadtverwaltung. 2Er ist für die sach-
gemäße Erledigung der Geschäfte der
laufenden Verwaltung und den ord-
nungsgemäßen Gang der Verwaltung
verantwortlich und regelt die innere
Organisation der Stadtverwaltung.

(4) Der Oberbürgermeister ent-
scheidet

1. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 7 GO LSA
über die Verfügung über Gemeinde-
vermögen, die eine Wertgrenze von
40.000 EUR nicht überschreitet, ausge-
nommen die Veräußerung und Belastung
von Grundstücken,

2. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 10 GO
LSA über die Aufnahme von Krediten,
Übernahme von Bürgschaften, Ab-
schluss von Gewährverträgen, Be-
stellung sonstiger Sicherheiten sowie
wirtschaftlich gleichzuachtende Rechts-
geschäfte, die eine Wertgrenze von
40.000 EUR nicht überschreiten,

3. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 13 GO LSAüber
Verträge der Stadt mit Mitgliedern des
Stadtrates oder sonstigen Mitgliedern
von Ausschüssen, ausgenommen Grund-
stücksangelegenheiten, bis zu einer
Wertgrenze von 5.000 EUR,

4. gem. § 44 Abs. 3 Nr. 16 GO
LSA über den Verzicht auf Ansprüche
der Stadt bis zu einer Wertgrenze von
5.000 EUR und den Abschluss von
Vergleichen bis zu einer Wertgrenze von
20.000 EUR und

5. gem. § 97 Abs. 1 GO LSAüber
über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, die eine
Wertgrenze von 40.000 EUR nicht über-
schreiten und über über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen bei inneren Verrechnungen,
der Umlage an die Verwaltungs-
gemeinschaft, kalkulatorischen Kosten
und der Gewerbesteuerumlage in unbe-
schränkter Höhe.

§ 7
Vertr etung des Oberbürgermeisters

Der Stadtrat wählt einen Bediensteten als
Vertreter des Oberbürgermeisters für den
Verhinderungsfall.
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III. Abschnitt
ORTSCHAFTSVERFASSUNG

§8
Ortschaften mit Ortschaftsverfassung

(1) In der Ortschaft Aderstedt wird
im Rahmen der Einführung der
Ortschaftsverfassung gemäß §§ 86 ff GO
LSA ein Ortschaftsrat gebildet und ein
Ortsbürgermeister gewählt.

(2) Die Zahl der Ortschaftsrats-
mitglieder wird auf fünf festgesetzt.

(3) Die bisherige ehrenamtliche
Bürgermeisterin der Gemeinde
Aderstedt nimmt bis zum Ablauf ihrer
Wahlperiode (2008) die Funktion des
Ortsbürgermeisters wahr.

§ 9
Aufgaben derOrtschaftsräte

(1) Gemäß § 87 Abs. 1 GO LSAhat
der Ortschaftsrat die örtliche Verwaltung
zu beraten und ist in wichtigen
Angelegenheiten, die die Ortschaft
betreffen, zu hören.

(2) 1Gemäß § 87 Abs. 2 GO LSA
werden dem Ortschaftsrat folgende
Aufgaben zur Erledigung übertragen:
- Förderung der örtlichen Vereinigungen,
- Pflege des Ortsbildes und des örtlichen
Brauchtums (z. B. Volksfeste),
- Festlegung der Benutzung von
Gemeindebibliothek und Jugendclub,
- Festlegung der Nutzung der öffent-
lichen Räumlichkeiten in der Villa
(Hauptstraße 8) und des Saales der
Gaststätte (Thomas-Müntzer-Straße 2).
2Die dafür notwendigen Mittel werden
im Haushaltsplan der Stadt Bernburg
(Saale) veranschlagt.

§ 10
Aufgaben des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister und ein
Stellvertreter werden aus der Mitte des
Ortschaftsrates von diesem gewählt. Für
die Übergangszeit bis 2008 gilt § 8 Abs. 3.

(2) Der Ortsbürgermeister vertritt
den Oberbürgermeister ständig beim
Vollzug der Beschlüsse des Ort-
schaftsrates und erfüllt insbesondere fol-
gende Aufgaben in der Ortschaft:
- Durchführung von Sprechstunden in
der Ortschaft,
- Aussprache von Glückwünschen,

- Beratung des Oberbürgermeisters bzw.
der Verwaltungsmitarbeiter in Verwal-
tungsangelegenheiten der Ortschaft,
- sonstige im Einzelfall vom
Oberbürgermeister zu übertragende
Aufgaben, die sich auf die Ortschaft
beziehen und für die Erledigung geeignet
sind.

(3) Bei repräsentativen Aufgaben
der Ortschaft soll der Oberbürgermeister
den Ortsbürgermeister hinzu ziehen oder
diese auf ihn übertragen.

IV. Abschnitt
UNTERRICHTUNG UND 

BETEILIGUNG DER EINWOHNER

§ 11
Unterrichtung 

der Einwohner und Bürger

(1) 1Einwohnerversammlungen
beruft der Oberbürgermeister im Ein-

vernehmen mit dem Stadtrat ein. 2Er
setzt die Gesprächsgegenstände sowie

Ort und Zeit der Veranstaltung fest. 3Die
Einladung ist ortsüblich bekannt zu
machen und soll in der Regel 14 Tage
vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.
4Die Einladungsfrist kann bei besonde-
rer Dringlichkeit auf 3 Tage verkürzt
werden.

(2) Der Stadtrat ist über den Ablauf
der Einwohnerversammlung und die
wesentlichen Ergebnisse in seiner näch-
sten Sitzung zu unterrichten.

§ 12
Einwohnerfragestunde

(1) 1Der Stadtrat hält nach
Maßgabe des Bedarfs zu Beginn einer
ordentlichen öffentlichen Sitzung eine

Einwohnerfragestunde ab. 2Der
Vorsitzende des Stadtrates kann in der
Einladung zur Sitzung den Beginn der
Fragestunde auf einen anderen Zeitpunkt
legen.

(2) 1Der Vorsitzende des Stadtrates
stellt den Beginn und das Ende der

Fragestunde fest. 2Findet sich zu Beginn
der Fragestunde kein Bürger ein, kann

sie geschlossen werden. 3Die Frage-
stunde soll auf höchstens 30 Minuten
begrenzt sein.

(3) 1Jeder Einwohner ist nach

Angabe seines Namens und seiner
Anschrift berechtigt, höchstens eine
Frage und zwei Zusatzfragen zu stellen.
2Zugelassen werden nur Fragen von all-
gemeinem Interesse, die in die Zustän-

digkeit der Stadt fallen. 3Angelegen-
heiten der Tagesordnung können nicht
Gegenstand der Einwohnerfragestunde
sein, außer der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt mehrheit-
lich, Fragen zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten zuzulassen.

(4) 1Die Beantwortung der Fragen
erfolgt in der Regel mündlich durch den
Oberbürgermeister oder den Vorsit-

zenden des Stadtrates. 2Eine Aussprache

findet nicht statt. 3Ist die Beantwortung
der Frage in der Sitzung nicht möglich,
erhält der Einwohner eine schriftliche
Antwort, die innerhalb von sechs
Wochen - gegebenenfalls als
Zwischennachricht - erteilt werden
muss.

(5) Die ständigen Ausschüsse des
Stadtrates und der Ortschaftsrat Ader-
stedt können nach Bedarf Fragestunden
entsprechend der Regelungen dieser
Hauptsatzung im Rahmen der ordent-
lichen öffentlichen Sitzungen durchfüh-
ren.

§ 13
Bürgerentscheid

Ein Bürgerentscheid kommt ausschließ-
lich für wichtige Angelegenheiten der
Stadt im Sinne von § 26 Abs. 2 Satz 1
GO LSAin Betracht. 

V. Abschnitt
EHRENBÜRGER

§ 14
Ehrenbürger

Die Verleihung oder Aberkennung des
Ehrenbürgerrechtes der Stadt bedarf
einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder
des Stadtrates. 

VI. Abschnitt
ÖFFENTLICHE 

BEKANNTMACHUNG

§ 15
Öffentliche Bekanntmachung

(1) 1Soweit nicht Rechtsvorschriften
besondere Regelungen treffen, erfolgen
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die gesetzlich erforderlichen Bekannt-
machungen der Stadt Bernburg (Saale)
im „Amtsblatt der Stadt Bernburg
(Saale) und der Verwaltungsgemein-
schaft Bernburg“.
2Sind Pläne, Karten, Zeichnungen oder
andere Anlagen selbst eine bekannt zu
machende Angelegenheit oder
Bestandteil einer bekannt zu machenden
Angelegenheit oder eignet sich der
bekannt zu machende Text wegen seines
Umfanges nicht oder nicht in vollem
Wortlaut zur Bekanntmachung, so kann
diese durch Auslegung im Rathaus der
Stadt Bernburg (Saale), Schloss-
gartenstraße 16, während der Öffnungs-

zeiten ersetzt werden. 3Auf die
Auslegung wird im „Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) und der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg“,
unter genauer Bezeichnung des

Auslegungsortes, hingewiesen. 4Die
Dauer der Auslegung beträgt zwei
Wochen, soweit nichts anderes vorge-
schrieben ist.
5Öffentliche Bekanntmachungen auf
Grund des Kommunalwahlgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt, der Kommu-
nalwahlordnung des Landes Sachsen-
Anhalt, des Wahlgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt, der Wahlordnung des
Landes Sachsen-Anhalt, des Bundes-
wahlgesetzes, der Bundeswahlordnung,
des Gesetzes über die Wahl der
Abgeordneten des Europäischen
Parlaments aus der BRD (Europawahl-
gesetz und Europawahlordnung) in den
jeweils geltenden Fassungen sowie
öffentliche Bekanntmachungen gemäß
anderer auf Grund dieser Vorschriften
erlassener Rechtsvorschriften erfolgen
im „Amtsblatt für den Salzlandkreis“.
6Das „Amtsblatt für den Salzlandkreis“
erscheint nach Bedarf und kann beim
Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406
Bernburg (Saale), im Hauptamt/Kreis-
tagsbüro eingesehen oder gegen Entgelt
erworben werden.

(2) 1Die Haushaltssatzung, der
Beschluss über die Jahresrechnung und
die Entlastung des Oberbürgermeisters
der Stadt Bernburg (Saale) werden im
„Amtsblatt für den Salzlandkreis" öf-

fentlich bekannt gemacht. 2Der
Haushaltsplan mit seinen Anlagen und
die Jahresrechnung mit dem
Rechenschaftsbericht sind an sieben

Tagen öffentlich auszulegen. 3In der
Bekanntmachung ist auf die Auslegung
unter genauer Bezeichnung des

Auslegungsortes und der Zeit hinzuwei-
sen.

(3) 1Die Bekanntmachung von
Tagesordnung, Zeit und Ort der
Sitzungen des Stadtrates der Stadt
Bernburg (Saale) und seiner Ausschüsse
erfolgt im „Amtsblatt für den Salzland-

kreis“. 2Die Bekanntmachungen von
Tagesordnung, Ort und Zeit öffentlicher
Ortschaftsratssitzungen erfolgen in den
Schaukästen der Ortschaft Aderstedt
(Standorte: Hauptstraße 8 und
Hauptstraße 15).

VII. Abschnitt
FESTSETZUNG VON WERTEN

FÜR UNBESTIMMTE 
RECHTSBEGRIFFE

§ 16
Unbestimmte Rechtsbegriffe

(1) Als erheblich i. S. d. § 95 Abs.
2 Nr. 1 GO LSAgilt ein Fehlbetrag, der
drei von Hundert der Gesamtbeträge der
Aufwendungen des laufenden Haus-
haltsjahres übersteigt.

(2) Als erheblich sind bisher nicht
veranschlagte oder zusätzliche Aufwen-
dungen oder Auszahlungen i. S. d. § 95
Abs. 2 Nr. 2 GO LSAdann anzusehen,
wenn sie im Einzelfall eins von Hundert
der Gesamtaufwendungen oder Gesamt-
auszahlungen des Haushaltsplans des
laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

(3) Als geringfügig i. S. d. § 95
Abs. 3 Nr. 1 GO LSAgelten außerplan-
mäßige Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen,
die im Einzelfall nicht mehr als 0,5 von
Hundert der Gesamtauszahlungen des
Haushaltsplans betragen. 

(4) 1Einfache Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung sind gekennzeichnet
durch
- ihr regelmäßiges und häufiges
Vorkommen,
- die routinierte Erledigung der
Geschäfte nach feststehenden Regeln
und
- eine geringe finanzielle Bedeutung des
Geschäfts.

2Zu den Geschäften der laufenden
Verwaltung gehören in der Stadt
Bernburg (Saale) insbesondere:

1. die nach feststehenden Tarifen,

Richtlinien und Ordnungen abzuschlie-
ßenden Geschäfte des täglichen
Verwaltungshandelns,

2. Rechtsgeschäfte oder Verwal-
tungshandeln, welche durch europa-,
bundes-, landes- oder ortsrechtliche
Bestimmungen vorgeschrieben sind,

2.1. Heranziehung zu Gemeinde-
abgaben,

2.2. Erteilung von Prozessvoll-
machten,

2.3. Einlegung von Rechtsmitteln
einschließlich von Klagen vor den
ordentlichen Gerichten sowie den
Finanzgerichten, den Arbeits-, Sozial-
und Verwaltungsgerichten,

2.4. Vorrangseinräumungen im
Rahmen der mit dem Verkauf vereinbar-
ten Investitionsdurchführung,

2.5. Belastung von Grundstücken,
die die künftige finanzielle Nutzbarkeit
des Grundstücks nicht erheblich ein-
schränken,

2.6. Abschluss von: 
2.6.1. Pachtverträgen für bebaute
Freizeit- und Erholungsgrundstücke i. S.
d. Schuldrechtsanpassungsgesetzes,

2.6.2. unbefristeten Wohnraummiet-
verträgen,

2.6.3. Miet- und Pachtverträgen für
Garagen und Garagengrundstücke,

2.6.4. alle sonstigen Miet- und
Pachtverträge zu bebauten Grundstücken
mit einer Laufzeit von max. 2 Jahren
(ohne Verlängerungsklausel),

2.7. Verpachtung und Vermietung
von land- und forstwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, Freiflächen und Garagen
und Garagengrundstücken,

2.8. die Gewährung einer
Zuwendung mit geringer finanzieller
Bedeutung gemäß einer vom Stadtrat
beschlossenen Förderrichtlinie,

3. Rechtsgeschäfte, bei denen im
Einzelfall folgende Wertgrenzen nicht
überschritten werden:

3.1. Verträge über Lieferungen und
Leistungen nach VOL und VOB soweit
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen bis
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zu einer Höchstgrenze von 150.000 EUR
(die Berechnung des zugrundezulegen-
den Gesamtauftragswertes erfolgt nach
den Vorschriften der VOL bzw. VOB),

3.2. Erwerb unbebauter Grund-
stücke soweit Haushaltsmittel zur
Verfügung stehen bis zu einer
Höchstgrenze von 40.000 EUR,

3.3. Stundung von Forderungen bis
40.000 EUR,

3.4. Niederschlagung von Forde-
rungen bis 10.000 EUR,

3.5. Erlass von Forderungen bis

5.000 EUR.

VIII. Abschnitt
ÜBERGANGS- UND 

SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 17
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen
in dieser Satzung gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

§ 18
Inkrafttr eten, Außerkrafttr eten

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer

Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig
tritt die bisherige Hauptsatzung der Stadt
Bernburg (Saale) vom 08. Juni 2006 in
der Fassung der 1. Änderungssatzung
vom 25. Juni 2007 außer Kraft.

Bernburg (Saale), 18. März 2008

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Genehmigungsbescheid zurHauptsatzung derStadt Bernburg (Saale)

der Kommunalaufsichtsbehörde des Salzlandkreises vom 17.03.2008,
Aktenzeichen 11103-HptS.BBG/08

Sehr geehrter Herr Schütze,

auf Antrag der Stadtverwaltung
Bernburg (Saale) für die Stadt Bernburg
(Saale) vom 4. März 2008 genehmige
ich Ihnen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1, 2.
Halbsatz der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO - LSA) vom
5. Oktober 1993 (GVBl. LSAS. 568) in
der derzeit gültigen Fassung die
Hauptsatzung der Stadt Bernburg

(Saale), welche der Stadtrat in seiner
Sitzung am 28. Februar 2008 beschlos-
sen hat.

Die Hauptsatzung ist nunmehr auszufer-
tigen und unter Beachtung der
Vorschriften der bisher gültigen Haupt-
satzung öffentlich bekannt zu machen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb

eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim
Salzlandkreis, 06400 Bernburg (Saale),
Widerspruch eingelegt werden.

Bernburg, 17. März 2008

Mit freundlichem Guß
( S i e g e l )

Im Auftrag
gez. Härtge

Landratsamt Schönebeck
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Böttcherstraße 24 a
39218 Schönebeck.

Die Mitarbeiter sind wie folgt zu erreichen:
Tel. (0 39 28) 78 03 31; Fax: (0 39 28) 7 80 93 31.
E-Mail: vet-amt@kreis-sbk.de

In Bernburg werden f. den Landkreis im Kreishaus I,
Zi 401 wöchentlich Sprechstundenabgehalten, jew. 
Montag 14:00 - 15:30 Uhrund
Donnerstag 09:30 - 11:00 Uhr.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist, bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 
Tel. (0 39 25) 29 90 40.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintier e
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 06.04., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. (0 34 71) 37 31 09.
07. bis 13.04., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. (0 34 71) 35 35 40.
14. bis 20.04., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. (0 34 71) 3 00 92 10.
21. bis 27.04., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. (0 34 71) 35 35 40.
28.04. bis 04.05., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. (0 34 71) 37 31 09.

Nichtamtlicher Teil
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Informationen zu Ausschreibungen 

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet auch unter
www.ausschreibungs-abc.de

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt
Tel. (03 45) 6 93 25 55

E-Mail: verlag@dvz-halle.de
Internet: dvz-verlag.de

Star tschuss fürdie Leader-Projekte der
Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Unter es Saaletal und Petersberg“

Landwirtschafts- und Umweltministerin
Petra Wernicke übergab am 18. Februar
2008 in Magdeburg Herrn Martin Lösel,
Mitarbeiter der Stadt Könnern und
Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe
„Unteres Saaletal und Petersberg“, die
offizielle Zulassungsurkunde der LAG.
Die Vertreter von weiteren 19 Lokalen
Aktionsgruppen nahmen ebenfalls ihre
Zulassungsurkunden entgegen.

Frau Wernicke betonte, dass Leader auf
die Kompetenz und Zusammenarbeit
lokaler Akteure setze. Mit modellhaften,
innovativen Vorhaben soll dabei der
ländliche Raum Sachsen-Anhalts
gestärkt werden. Dazu zählen auch sol-
che Projekte, wie die Umsetzung des
touristischen Gedankens einer „Straße
der Wettiner“ durch die LAG „Unteres
Saaletal und Petersberg“. Dabei sollen
die Lokalen Aktionsgruppen von der
Europäischen Union (EU) und dem Land
unterstützt werden, so Wernicke. In der
EU-Förderperiode 2007 bis 2013 stehen
für Leader ca. 44 Millionen Euro aus
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des Ländlichen
Raums (ELER) in Sachsen-Anhalt
bereit.

Im Juni 2007 hatte das Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt zum landes-
weiten Wettbewerb aufgerufen. Die am
14.12.2006 gegründete LAG „Unteres
Saaletal und Petersberg“ hatte mit der
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
ein Wettbewerbskonzept erarbeitet und
in der Region abgestimmt. Dieses
Konzept wurde einer Expertenkom-
mission, die aus Vertretern der Ressorts
sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner
auf Landesebene bestand, zur Prüfung
vorgelegt. Die nunmehr durch das
Landwirtschafts- und Umwelt-
ministerium bestätigte LAG „Unteres
Saaletal und Petersberg“ umschließt das
im Kartenausschnitt dargestellte Gebiet

(siehe Reproduktion).

Die zum „Leadergebiet“ gehörenden
Gemeinden, aber vor allem private
Unternehmen und Vereine können nun
die Möglichkeit einer Förderung mit
„Leader-Priorität“ erhalten. Natürlich
kann nicht in jeder Gemeinde ein Projekt
gefördert werden, vielmehr geht es um
Zusammenarbeit zwischen den Partnern
in der Region mit dem Ziel der
Entwicklung des ländlichen Raums, der
Erhaltung und Schaffung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen und damit die
Schaffung von zukunftsorientierten
Potenzialen für alle Bevölkerungs-

gruppen.
Alle interessierten Bürger und potentiel-
len Vorhabensträger werden hiermit auf-
gerufen, den weiteren Prozess der
Umsetzung des Konzeptes zu begleiten
und in Sinne einer Zukunftsorientierung
zu beeinflussen. Wenn Sie Interesse an
einer Zusammenarbeit mit der LAG
„Unteres Saaletal und Petersberg“
haben, wenden Sie sich an ihre
Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft
oder an Frau Wolter (Salzlandkreis, Tel.
(0 34 73) 9 55 13 14  oder per E-Mail:
ewolter@kreis-slk.de) oder an Herrn
Lösel (Stadt Könnern, Tel. (03 46 91) 
51 51 05 oder per E-Mail: 
martin.loesel@stadt-koennern.de).
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Am 25. Februar tagte der Stadt-
seniorenrat im Rathaus. Der Vorsitzende,
Dr. H.-J. Hornickel legte den
Rechenschaftsbericht des vergangenen
Jahres vor. Grundlage dafür ist der
Arbeitsplan 2007.

Im vergangenen Jahr fanden sechs
Leitungssitzungen statt, in denen die
konkreten Aufgaben vorbereitet wurden. 
Über die Inhalte wurden die Mitglieder
per Protokoll informiert.

Für die planmäßigen Aktivitäten wurden
bereits im IV. Quartal des Vorjahres die
Eckpunkte für das Folgejahr aufgestellt.
in diesem Zusammenhang hätten sich
die Zusammenkünfte im Leitungsteam
bewährt, lautet die Einschätzung im
Bericht.

Folgende gemeinsame Veranstaltungen
des Stadtseniorenrates fanden statt:
- die Rechenschaftslegung 2006 im
Februar;
- der 9. „Tag mit Senioren“ im Juni;
- die Wahl des neuen Vorstandes im Juli;
- das Gespräch mit dem Oberbürger-
meister im Oktober.

Als gemeinsame Veranstaltungen mit der
Kreisseniorenvertretung, der Volkshoch-
schule und der Kanzler von Pfau´schen
Stiftung wurden durchgeführt:
- eine Veranstaltung zum Thema
Kommunalpolitk der Stadt Bernburg
(Saale) im März;
- ein Vortrag zu Herz-
Kreislaufproblemen im Mai;
- zum Thema Gesundheitsreform im
September;
- die Advents- u. Jahresabschlussver-
anstaltung beim DRK im Dezember.

Auch Exkursionen wurden durchgeführt:
- zum Bundespräsidenten nach Berlin im
März;
- zum Industriedenkmal „Ferropolis“
und Muldenstaussee im Juli.

Somit seien alle geplanten Veran-
staltungen realisiert worden.

Darüber hinaus haben weitere
Gespräche, Besuche und Begegnungen
stattgefunden:

- mit Vertretern der Volkssolidarität im
„Krumbholzblick“;
- mit Seniorenvertretern im Rahmen der

Rechenschaftsbericht 2007 des Stadtseniorenrates Bernburg (Saale)

Städtepartnerschaft in Rheine;
- Teilnahmen an einer Ausstellung und
an Vorträgen des „Weissen Rings“;
- zur häuslichen Gewalt und sexuellen
Misshandlungen von Frauen und
Kindern;
- mit Vertretern der Selbsthilfegruppen
des Salzlandkreises, die sich in einer
Ausstellung im November präsentierten.

Auf der Wahlversammlung am 09. Juli
wurde die Leitung des Stadtseniorenrates
neu gewählt. Die Aufgaben wurden wie
folgt aufgeteilt:
Vorsitzender: Dr. H.-J. Hornickel;
Stellvertreter u. Organisation: Gudrun
Kostorz;Schriftführer: Edeltraud Dem-
mer; Öffentlichkeitsarbeit: Natalie
Bitter.
Ansprechpartner in der Stadtverwaltung
für den Stadtseniorenrat ist Anneliese
Teutschebein.
Da Frau Demmer auf unbestimmte Zeit
ihr Amt als Schriftführerin nicht wahr-
nehmen kann, erklärte sich Frau Bitter
bereit, diese Aufgabe zu übernehmen,
wofür ihr der Stadtseniorenrat dankte.

Mit der Wahl des neuen Vorstandes wur-
den die Aufgaben und Ziele des
Stadtseniorenrates für die nächsten drei
Jahre festgelegt.
Der Rat setzt sich aus 13 Mitgliedern
und einem hauptamtlichen Vertreter
zusammen. Alterstruktur: von 65 - 81
Jahre.
Bedauert wird, dass dem
Stadtseniorenrat von den Vereinen und
Verbänden lediglich zwei Kandidaten für
die Neuwahl benannt wurden, so dass
ausgeschiedene nicht durch neue
Mitglieder ersetzt werden konnten.

Im Bericht wird festgestellt, dass sich
der „Tag mit Senioren“ weiterhin großer
Beliebtheit erfreue. Das treffe ebenso auf
die Exkursionen zu, die gemeinsam mit
der Kreisseniorenvertretung geplant

werden.

Nicht befriedigen kann die Teilnahme
der Bernburger Senioren an dem alljähr-
lich stattfindenden Gespräch mit dem
Oberbürgermeister, lautet ein weiteres
Fazit.
Im Allgemeinen seien hingegen die
gemeinsamen Veranstaltungen zu
Gesundheitsproblemen und Rechts-
fragen im Pfau´schen Stift gut besucht.

Zu den Beratungen im Jugend- und
Sozialausschuss der Stadt Bernburg
(Saale) wird der Stadtseniorenrat einge-
laden, die Vertreter je nach Thematik
besuchen.

Im Rahmen der Aktion „von Senioren
für Senioren“ hob der Vorsitzende eine
Reihe von Aktivitäten hervor:
Nachbarschaftshilfen wie Einkäufe und
häusliche Unterstützung, Kassierung in
Vereinen, Organisation und die
Teilnahme am Vereinsleben oder ver-
schiedenen Selbsthilfegruppen, die
Mitarbeit in Heimbeiräten, Sprecherin
der Bewohner einer Wohnanlage,
Besuch in Kliniken und
Senioreneinrichtungen, die Teilnahme an
Veranstaltungen der Kreisvolks-
hochschule und Wohlfahrtsein-
richtungen, die Mitarbeit bei den
„Grünen Damen“ und Aktivitäten im
Leitungsteam des Stadtseniorenrates
wurden genannt.
Für dieses Engagement im zurückliegen-
den Jahr dankte Dr. Hornickel. Er gab
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die
ehrenamtliche Arbeit der Senioren in der
Gesellschaft mehr Anerkennung erfah-
ren möge.

„Wir wollen dabei nicht abseits stehen
und entsprechend den geistigen, körper-
lichen und finanziellen Möglichkeiten
unseren Beitrag leisten.“

Der Stadtseniorenrat zog im Rathaussaal die Jahresbilanz für 2007.



Bernburg (Saale) Amtsblatt 04 / 08- 12 -

24.04.2008: Reise ins Jenseits - 
Urgeschichtliche Bestattungssitten.

08.05.2008: Wohnprojekte für
Senioren.

22.05.2008: Usability - was ist das?
(Wie untersucht man Software auf ihre
Brauchbarkeit?)

05.06.2008: Lebensmittel - Spiegel
unserer Umwelt.

19.06.2008: - (noch offen)

03.07.2008: Perspektiven der
Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und
Zeugnisübergabe.

Die von der Hochschule Anhalt (FH)
in Zusammenarbeit mit dem Kreis-
seniorenrat durchgeführte Vortrags-
reihe für Senioren wird for tgesetzt.

Alle Vorträge finden jeweils von 15:45 -
17:30 Uhr im Bungesaal des Alten
Rathauses statt. Dort sind auch die
Broschüren mit den Themen für das
Studienjahr erhältlich.

Alle interessierten Senioren sind herz-
lich eingeladen, aktiv an der
Vortragsreihe teilzunehmen, die mit
einem Zertifikat abgeschlossen werden
kann.

Termine:
10.04.2008: Musik im Alter.

Vortragsreihe für Senioren

Der Stadtseniorenrat informier t:

Regional tour ismus

Veranstaltungen 
des Stadtseniorenrates

21. April,
14:30 Uhr, Besichtigung der Wohn-
anlage der Volkssolidarität an der
Wilhelmstraße.

Juni,
Rathaus, 10. Tag mit Senioren.

22. September,
14:30 Uhr, Besichtigung des
Martinzentrums.
3. u. 4. Oktober,
Treffen mit Seniorenvertretern der
Partnerstadt Rheine.

Oktober,
Gespräch mit dem Oberbürgermeister
der Stadt Bernburg (Saale).

10. Dezember,
14:00 Uhr, Advents- und
Jahresabschlussveranstaltung im
Bonifatiushaus.

Exkursionen:
7. Mai, Exkursion in das Mansfelder
Land und den Harz.

13. November, Besuch im Magdeburger
Landtag. Änderungen sind vorbehalten!

Das nächste Amtsblatt
erscheint

am 30. April 2008
Redaktionsschluss: 

17. April 2008

Mit diesem Flyer werben Wirt-
schaftsförderung und Tourismus Anhalt
Gmbh und der Tourismusverband
Anhalt-Wittenberg für die 4. Regionale
Tourismusinformationsbörse, die am
04. und 05. April im Dessauer
Rathauscenter stattfindet. Im
Mittelpunkt der Präsentation stehen die
Sehenswürdigkeiten zwischen Elbe,
Saale, der Dübener Heide und dem
Fläming, die man aktiv auf verschiede-
nen Radwegen erfahren kann. An beiden
Tagen der Informationsbörse wird ab
Rathauscenter zu geführten Fahrrad-
touren eingeladen. Start ist am Freitag
um 15:00, am Samstag um 10:00 Uhr.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.anhalt-wittenberg.de

Notfallseelsorge
Ansprechpartner:

Pfarr er Johannes Lewek
Tel. (01 63) 5 52 72 40

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzsleitstelle: (0 39 25) 29 90 40

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung- 37 57 21
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 32 16 16
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Deutschlehrer aus Fourmies in Bernburg
Im Februar waren
Phillippe Pech-Gourg und
Benoit Schmitz, beide
Deutschlehrer aus der
Partnerstadt Fourmies, zu
Gast in Bernburg. Anläss-
lich des Jubiläumstreffens
der Städtepartnerschaft
gab es im vergangenen
Jahr erste Gespräche mit
Lehrern des Carolinums.
Paul Koller begrüßte die
Gäste aus Frankreich im
Rathaus. Am anschließen-
den Informationsaus-
tausch nahm auch die
langjährige Deutsch-
/F ranzös i sch leh re r i n
Christa Enge teil. Sie ver-
trat das Bernburger Part-
nerschaftskomitee und ist

Phillippe Pech-Gourg und Benoit Schmitz, hier mit Uwe
Hennig (Mitte), bei einem rundgang durch das
Bernburger Rathaus. Foto: Jeske

eine der Initiatoren des Schulaustausches. Während des Besuches gab es Gespräche
mit Barbara Knoche, Leiterin des Carolinums, und mit Vertretern der
Französischfachschaft. Die Teilnahme am Französischunterreicht in der neunten
Klasse am Carolinum, Gespräche über einen Schüleraustausch standen ebenso auf
dem weiteren Programm wie eine Besichtigung des Bernburger Schlosses.

Hilfe: Lebensmittelspender können sich
unter Tel. (0 34 71) 62 50 32 bzw. 
(01 60) 4 70 98 28 melden. Die Abholung
erfolgt durch die „Tafel“.

Spenden 
sind willkommen

Das nächste
Amtsblatt erscheint

am 30. April
(Maiausgabe)

Falls Sie Möbel oder elektrische Geräte
abzugeben haben, die funktionieren und
von anderen Personen noch genutzt wer-
den können, wenden Sie sich bitte an
Frau Horenburg, Mitarbeiterin des
Sozialamtes der Stadt Bernburg (Saale),
Rathaus III, Zi 8, Tel. (0 34 71) 65 95 06;
E-Mail: sozialamt.stadt@bernburg.de,
um einen Termin zur kostenlosen
Abholung zu vereinbaren.

Das Möbellager der Stadt vermittelt die
Gegenstände innerhalb der Stadt und des
Landkreises Bernburg gegen minimales
Entgelt an Personen mit geringem
Einkommen und Bafög-Empfänger.

Das Möbellager befindet sich an der
Neuen Straße 41 in Bernburg (Saale).

Öffnungszeiten:
Mo - Do 10:00 bis 15:00 Uhr
Fr 08:00 bis 12:00 Uhr

Das städt ische
Möbel lager

Böllerschützentreffen
mit Flohmarkt
Der Bernburger Schützenverein lädt vom
16. bis 18. Mai zum 5. Böller-
schützentreffen ins Fuhnetal (ehem.
Sportplatz Dröbel). Ein großer
Flohmarkt soll diesmal fester Bestandteil
des Programms sein.

5. Deutsche Meisterschaft
der Sportspielmannszüge
in Bernburg
Vom 20. bis 22. Juni
2008 findet in
Bernburg die 5.
Deutsche Meister-
schaft der Sportspiel-
mannszüge auf der Töpferwiese statt.
Die Schirmherrschaft hat der
Landtagspräsident übernommen,
Ausrichter der Meisterschaft ist der
Spielmannszug Bernburg 1902 e. V.
Den Teilnehmern und Gästen soll ein
umfangreiches und unterhaltsames
Programm geboten werden. Deshalb ist
der Ausrichter für Unterstützung dank-
bar. Wer diese Meisterschaft materiell
oder als Helfer unterstützen möchte,
kann Kontakt per E-Mail aufnehmen:
dm2008@spielmannszug-bernburg.de

Aus dem Programm:
20. Juni, 19:00 Uhr,

Festzelt: „Tänzchentee“

21. Juni: Sternmarsch,
Platzkonzerte, ab 12:30

Uhr Wettkampf,

22. Juni: Frühschoppen
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Wolfram Wickel
Informatik, 
Mathematik, 
Physik

Informatik, Mathematik und
Physik bilden die Grundlage für
viele Anwendungsgebiete und
Problemlösungen der modernen
Zeit. Das Studium einer dieser
Disziplinen ist daher eine gute
Investition in die Zukunft. Der

Studienführer bietet Orientierungshilfen und informiert
über die Zulassungsvoraussetzungen und Studieninhalte.

Detlev E. Gagel
Humanmedizin. Zahnmedizin.
Tiermedizin

Schon immer hat die „Kunst der
Medizin“ die Menschen faszi-
niert. Nicht umsonst gehören die medizinischen
Studiengänge zu den beliebtesten wissenschaftlichen
Disziplinen. Bevor ein Studienanwärter die Geheimnisse
des Heilens erlernen kann, müssen komplizierte
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden. Der
Studienführer beschäftigt sich neben den
Zulassungsmodalitäten mit dem Studienaufbau, den wich-
tigsten Praktika, Auslandsaufenthalten und
Berufsaussichten.

Journalismus, Medien,
Kommunikation
UTB Medien- und
Kommunikationswissenschaft

Der Studienführer gibt einen
Überblick über Lehrangebote,
Schwerpunkte, Zulassungsvor-
aussetzungen, Studienordnungen
und Prüfungsanforderungen in
den Fächern Publizistik, Kom-
munikations- und Medien-
wissenschaft sowie Journalistik.
Die Studienbedingungen an 70 Hochschulen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ausführlich
dokumentiert.

Michael Jung
Kunst und Design

Bloß nicht im Büro versauern!
Seiner Kreativität freien Lauf las-
sen! Immer mehr Schüler träu-

men von einer Karriere im Bereich Kunst und Design.
Dementsprechend groß ist der Andrang auf die
Studienplätze. Der Studienführer beantwortet wichtige
Fragen zum Studienangebot, hilft bei der
Hochschulauswahl und bei der erfolgreichen Bewerbung
und befasst sich mit der Arbeitsmarktsituation im künstle-
risch-gestalterischen Bereich.

Aus dem Bestand derAus dem Bestand derSStadtbibliothektadtbibliothek

Kleine Kleine Auswahl SAuswahl Studienführtudienführ erer

Augenärzte:

bis 06.04., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. (0 39 25) 38 16 92.

07. bis 13.04., HerrHey, Bernburg,
Steinstr. 4 d, Tel. (0 34 71) 62 54 97.

14. bis 20.04., Dr. Hosang, Aschersleben,
Askanierstr. 55, Tel. (0 34 73) 39 00.

21. bis 27.04., HerrMeißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. (0 34 71) 62 50 04.
28. bis 30.04., HerrMeißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. (0 34 71) 62 50 04.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochendienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet montags
08:00 Uhr.

Zahnärzte:
bis 06.04., Frau Setz, Nienburg,

Schloßstr. 3, Tel. (03 47 21) 2 22 16.
11. bis 13.04., HerrLiewehr, Bernburg,
Friedensallee 1 a, Tel. (0 34 71) 62 60 01.
18. bis 20.04., HerrWestphal, Alsleben,

Sonnenstr. 27, Tel. (03 46 92) 2 13 63.
25. bis 27.04., Dr. Hrivnak, Bernburg,

Kustrenaerstr. 75, Tel. (0 34 71) 31 60 85.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

Apotheken:
04. bis 10.04., Grüne Apotheke u. Könnern.

11. bis 17.04., Paracelsusapotheke.
18. bis 24.04., Blaue Apotheke u. Alsleben.

25.04. bis 01.05., Bär-Apotheke u. Nienburg.

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste
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Das Frühjahrssemesterläuft …
und Sie können weiterhin aus zahlreichen Bildungsangeboten wählen. Schwerpunkte sind Fremdsprachen- und
Computerkurse sowie Angebote in den Bereichen „Gesundheit“ und „Kunst und Kultur“. Ausführliche
Beschreibungen der Kurse finden Sie in unserem Programmheft für das Frühjahrssemester 2008 und im Internet
unter www.salzlandkreis.de/bildung/kreisvolkshochschulen

Programmauszug, Standort Bernburg:

Computerkurse, 50 plus:Computerfreunde; Textverarbeitung, Teil 1 und 2
PC-Kurse: Homepage-Gestaltung - Webdesign für Einsteiger; Digitale Fotobearbeitung  - Bearbeitung digitaler
Fotos Teil 1, ab 01.04. und Teil 2, ab 29.04.; Textverarbeitung mit MS Word; Tabellenkalkulation mit MS Excel

Sprachen*: Deutsch-Integrationskurse; Deutsch im Alltag; Englisch; Italienisch; Französisch; Latein;
Norwegisch; Spanisch; Russisch; Ungarisch; Schwedisch; Polnisch; Niederländisch

Kaufmännische Kurse/soziale Kompetenzen:EDV-Finanzbuchhaltung* (Lexware); Rhetorik - wirksam vortra-
gen*; Verhandeln, diskutieren und argumentieren*; Deeskalierende Kommunikation

Kultur , Kr eatives Gestalten:Stadtgeschichte: Industrie im 19. Jahrhundert in Bernburg - Teil 4, 03.04., kostenfrei;
Nunofilzen, 07./08.04.; Umgang mit der digitalen Kamera; Airbrush, 19./20.04.; Zuschneiden und Nähen;
Orientalischer Tanz für Anfänger und Fortgeschrittene; Kreative Ideen mit Drahtgitter, 15.04.; Bezaubernde
Tischdekorationen mit Sommerblumen, 16.06.

Gesundheitsbildung:Autogenes Training; 60 und fit - Quereinstieg mgl.; Nordic Walking; Reiten/Schnupperkurs;
Ernährungswissen kompakt; Gesund durch Wasser und Salz, 27.05.; Figurstyling, ab 25.03.; Yoga, ab 09.05.

Sonstiges: Betriebsführung MAWEA Majoranwerk Aschersleben, 22.04.; Segelflug in Theorie und Praxis -
Flugplatz Aschersleben, 26./27.04.; Fotourlaub 2008 - Auf einem Großsegelschiff zu den englischen Kanalinseln

Exkursionen: Tierbeobachtungen Am Concordia See - Nachterstedt, 12.04.; Beobachtung des Brutgeschehens -
Athensleben, 10.05.; Botanische Exkursion - Aschersleben, 24.05.

Studienreise:Südengland - Garten- und Schlossromantik, 15. - 20.05.08, Reiseveranstalter: alpetour Starnberg

*anerkannter Abschluss mgl.)

Für Firmen, Vereine und Einrichtungen, Seniorengruppen sowie Freundeskreise sind wir
der richtige Ansprechpartner. Wir organisieren gern spezielle Bildungsveranstaltungen fürSie.

Information und Anmeldung: KVHS Bernburg, Vor dem NienburgerTor 13 a,
Tel. (0 34 71) 35 20 71 - 73, Fax (0 34 71) 35 20 75, Mail: kvhs@kreis-slk.de



- Anzeige -



- 22 -



Lohnt sich das
Plastiksammeln?
Plastikmüll mehrmals aufbereitet

amt. Egal ob gelber Sack oder gelbe
Tonne, beide Systeme dienen einem ein-
zigen Zweck, nämlich dem Recycling
von Plastikmüll. Oder etwa nicht? 
Etwa 75% der Plastikverpackungen wer-
den bundesweit in dafür vorgesehene
Spezialtonnen entsorgt. Doch was pas-
siert mit dem wertvollen Rohstoff PET
(Polyethylenterephthalat), der im
Gegensatz zu anderen Kunststoffen
nichts vom Geschmack seiner Inhalte
annimmt? Eine Tonne PET-Granulat
kann übrigens 250 € bis 400 € kosten.
Bei diesem Preis lohnt sich natürlich
eine Aufbereitung. Der Kunststoffmüll
wird selbstverständlich recycelt und
kann dann bis zu sechsmal wieder zur
Verpackung von Getränken und anderen
Lebensmitteln verwendet werden. Aber
danach ist noch lange nicht Schluss!
Anschließend lassen sich daraus bei-
spielsweise noch Transportbehälter,
Baueimer, Paletten oder auch Parkbänke
herstellen. Also, vielleicht sitzt ihr ja
demnächst auf einer Parkbank, die unter
anderem aus euren Joghurtbechern her-
gestellt wurde. Das Mülltrennen lohnt
sich also wirklich und die Umwelt freut
sich auch noch über weniger Restmüll!

Wie misst man die Geschwindigkeit von Schiffen? 
Satellitentechnik zur Geschwindigkeitsmessung gab es frühernicht

amt. Im Zeitalter der
Satellitentechnik ist es kein Problem, die
genaue Geschwindigkeit von Schiffen zu
berechnen. Aber was, wenn die Technik
einmal ausfällt? Welches Hilfsmittel
benutzte man früher zur Geschwin-
digkeitsbestimmung?

Früher warf man ein kleines Brett an
einem ablaufenden Seil mit zahlreichen
geknüpften Knoten ins Wasser. Nun
benötigte man nur noch eine Uhr, um
nun damit die Geschwindigkeit des

Bootes zu ermitteln. Später wurden dann
andere mechanische Messmethoden ent-
wickelt. Inzwischen liefern satellitenge-
stützte Navigationsgeräte genaue
Angaben. Die Maßeinheit Knoten (kn)
entspricht einer Seemeile (1,852 km) in
der Stunde.
Wenn aber alle modernen Messgeräte
einmal ausfallen sollten, so kennt ein
alter Seemann noch eine einfache
Methode zur Geschwindigkeitsbe-
stimmung.
Man lässt vorn am Schiff einfach ein

Stück Holz ins Wasser fallen. Dann zählt
man die Sekunden bis das Holz am Ende
des Schiffes ankommt. Die Länge des
Schiffes wird anschließend mit zwei
multipliziert und durch die ermittelten
Sekunden geteilt. Funktioniert sogar
ohne Taschenrechner, wenn man in der
Grundschule im Matheunterricht ein
wenig aufgepasst hat. Also beim näch-
sten Segeltörn bzw. bei einem
Ruderbootausflug ein Stückchen Holz
mitnehmen und testen.

Kann Giraf fen schwindelig werden?
Die Savannentiere haben ein derGröße angepasstes Herz-Kr eislauf-System

Giraffen können bis zu 5,5 m groß wer-
den. Wenn die Giraffe ihren Kopf zum
Wassertrinken beugt, dann muss sie
schon einige Höhenmeter überwinden.
Hierbei senkt sie ihren Kopf rasch bis zu
2 m unterhalb ihres Herzens. Da stellt
sich doch die Frage, ob den
Riesensäugern dabei nicht einmal
schwindelig wird? Uns Menschen wird
ja mitunter schon schwindelig, wenn wir
zu schnell von unserem Stuhl aufstehen.
Nur ein spezielles Herz-Kreislauf-
System schützt die Giraffe davor, bei
dieser extremen Bewegung nicht sofort
an einer Gehirnblutung zu sterben.
Dieses Blutgefäßsystem funktioniert auf
einer Art Ventiltechnik. Somit wird auch
gewährleistet, dass die Giraffe beim
Kopf heben nicht wegen der großen
Menge des wieder abfließenden Blutes
in Ohnmacht fällt. Das Herz der

Savannentiere hat 8 cm dicke Wände,
wiegt ca. 12 kg und sorgt für einen
Blutdruck, der doppelt ja mitunter drei-
mal höher als beim Menschen ist. In der
Minute werden zwischen 90 und 110
Liter Blut durch den Giraffenkörper
gepumpt. Da hat jeder Schwindelanfall
keine Chance, um den "Riesen" aus dem
Gleichgewicht zu bringen.



Könnt ihr euch eine Welt ohne Rock´n
Roll, Trends und ohne verschiedene
Charaktere vorstellen? Alle Menschen
würden das gleiche denken, einheitlich
reden, identisch aussehen und dieselbe
Musik anhören. 
Das Musical „We will rock You“ ist die
Geschichte einer entfernten Zeit. Die
mächtige „Killer-Queen“ regiert ohne
Rock´n Roll und will, dass das auch so
bleibt. Sie unterdrückt die Freiheit und
die Individualität. Wären da nicht die
„Bohemians“, die an ein vergangenes
„Goldenes Zeitalter“ und an den Rock´n
Roll glauben und den Kampf gegen die
Unterdrückung aufnehmen, würde die
Unterdrückung der Welt durch die
„Killer -Queen“ fortbestehen. 
Bernburger Jugendliche verleihen die-
sem Musical ein lebendiges Gesicht.
„We will rock You“ verspricht Spaß,
Freude und Herausforderung. 
Mit verschiedenen Charakteren, schil-
lernden Kostümen, unterschiedlichen
Choreografien und toller "Queen-
Musik" stellen Jugendliche aus Bernburg
ein bekanntes Musical auf die Beine. 
Mein Name ist Victoria Friedel und ich
bin eine der Tänzerinnen und kann euch
versprechen,
dass ihr bei
der bevorste-
henden Auf-
führung nicht
e n t t ä u s c h t
werdet. Leider
fehlen noch
Leute, die
Lust am Tan-
zen haben und
schon immer
einmal in
einem richti-
gen Musical

„W e will rock You“

Musical für
Jugendliche 
in Bernburg

mei. In Zusammenarbeit mit der Bern-
burger Musikschule, der Theater- und
Veranstaltungs gGmbH arbeitet der Dance
Collection e. V. derzeit an einem Musical
für Jugendliche. Anknüpfend an das
Musical „Rats“ aus dem Jahr 1995, als
eine Zusammenarbeit zwischen der
Anhaltischen Musiktheaterwerkstatt, der
Musikschule und dem Verein Dance
Collection sehr gut funktionierte, soll das
Musical „We will rock You“ ein Neustart
nach dreizehnjähriger Pause sein. Nach
der damaligen Premiere am 7. Mai folgten
Auftritte im englischen Stratfort, in der
Partnerstadt Rheine und auf Einladung des
Staatssekretärs im Bundesministerium für
Bildung und Forschung in Bonn.
Entstanden für Aufführungen mit Gesang
und Tanz stellt die Produktion des
Musicals „We will rock You“ an die
Schüler der Musikschule Bernburg und
die Tänzer der Dance Collection außeror-
dentlich hohe Anforderungen. Das
Erfordernis ausgebildeter Stimmen und
tänzerischer Fähigkeiten schließt sowohl
die Besetzung der Solopartien (5) mit
Musikschülern, Gesangspädagogen der
Musikschule und Tänzern des Dance
Collection e. V. ein. Die Besetzung der
chorisch-instrumentalen Passagen erfolgt
durch Schüler der Musikschule mit
Erfahrungen in der bisherigen
Musiktheaterarbeit. Voraussetzung dafür
ist jedoch eine methodisch didaktisch auf-
gearbeitete Vorbereitung, die insbesondere
gesangliche, schauspielerische, aber auch
tänzerische Elemente und laufende
Repertoirearbeit anhand praktischer
Aufführungen umfasst. Die Probenarbeit
erstreckt sich auf ca. 26 Wochen, jeweils
zweimal wöchentlich in den jeweiligen
Einrichtungen.
Ziel dieser Initiative ist es, die Magie
eines gigantischen Musicals für
Jugendliche verfügbar zu machen. Sie sol-
len ihre eigene Show aufführen und dabei
spielerisch alle Aspekte der Produktion
eines solchen Projektes kennenlernen.

Musical nicht nur zum Anschauen
Eine Bernburger Jugendliche überdas Musical „We will rock You“

mitspielen wollten.
Falls du Interesse hast und vielleicht
auch noch gern singst, dann kannst du
montags und mittwochs 18:00 - 19:30
Uhr in die Räumlichkeiten des Dance
Collection e. V. in den Bernburger
Stadtpark „Alte Bibel“ kommen und mit
uns trainieren. Der Spaß ist garantiert!
Für den Gesang und für die tänzerischen
Einlagen werden immer noch Talente
gesucht. 
Wir Tänzerinnen erlernen die Choreo-
grafien und erfahren die Anforderungen
eines richtigen Musicals. Wenn ihr also
zwischen 15 - 26 Jahre alt seid, dann
zögert nicht zu lange. Wir freuen uns auf
euch und auf die Aufführung, die voraus-
sichtlich am 03.10.2008 stattfinden wird. 
Ach so, keine Angst ... ihr werdet die
verschiedenen Tänze schon lernen und
wir beißen auch nicht. Versprochen!
Natürlich können wir auch männliche
Tänzer und Sänger gut gebrauchen.

Bis hoffentlich bald und denkt dran „We
will rock YOU, too“.

Victoria Friedel, 15 Jahre


